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Anlage Schlichtungsverfahren bei Tarifverhandlungen 
 

§ 1 Geltungsbereich 
1. Diese Vereinbarung gilt im Verhältnis zwischen den Tarifparteien aus dem CGZP / AMP-Manteltarifvertrag. 
 
2. Diese Vereinbarung erstreckt sich ausschließlich auf Tarifverhandlungen. 

 

§ 2 Voraussetzungen und Einleitung des Schlichtungsverfahrens 

1. Das Schlichtungsverfahren setzt voraus, dass die Tarifverhandlungen von mindestens einer Tarifvertragspartei für 
gescheitert erklärt worden sind. 

2. Jede Tarifvertragspartei kann innerhalb einer Frist von sechs Werktagen nach Erklärung des Scheiterns der 
Verhandlungen das Schlichtungsverfahren einleiten. 

3.     Die Tarifvertragsparteien sind verpflichtet, sich auf das Schlichtungsverfahren einzulassen. 

 

§ 3 Schlichtungskommission 

1. Zur Durchführung des Schlichtungsverfahrens wird eine Schlichtungskommission berufen. Sie setzt sich aus einem 
stimmberechtigten unparteiischen Vorsitzenden und je drei stimmberechtigten Vertretern der Tarifparteien zusammen. 

2. Die Schlichtungskommission hat spätestens sechs Werktage nach Einleitung des Schlichtungsverfahrens 
zusammenzutreten. Der unparteiische Vorsitzende legt Ort und Zeitpunkt im Einvernehmen mit den 
Tarifvertragsparteien fest. 

Die Tarifvertragsparteien können die Frist im Einzelfall im gegenseitigen Einvernehmen verlängern. 

 

§ 4 Berufung der Kommissionsmitglieder 

1. Der unparteiische Vorsitzende wird von den Parteien einvernehmlich jeweils für die Dauer der Laufzeit des 
Tarifvertrages berufen. 

Kommt eine einvernehmliche Berufung nicht zustande, benennen die Arbeitgeberseite und die Arbeitnehmerseite je 
einen unparteiischen Vorsitzenden. Die beiden Vorsitzenden wechseln sich als stimmberechtigte Vorsitzende 
(amtierender Vorsitzender) von Verfahren zu Verfahren ab. Über die Reihenfolge der Stimmberechtigung haben sich 
Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite unverzüglich zu verständigen. Kommt keine Einigung zustande, entscheidet 
das Los. Der jeweils nicht stimmberechtigte Vorsitzende nimmt an den Beratungen ohne Stimmrecht teil.  

2. Jede Tarifvertragspartei ernennt unverzüglich nach Einleitung des Schlichtungsverfahrens ihre Vertreter sowie deren 
Stellvertreter. Die Berufung gilt nur für das jeweilige Schlichtungsverfahren. Jede Tarifvertragspartei kann jederzeit 
ihre Vertreter sowie Stellvertreter ersetzen. 

 

§ 5 Verfahren der Schlichtungskommission 

1. Der Vorsitzende leitet die Beratungen der Schlichtungskommission. 

2. Die Schlichtungskommission hat die Tarifvertragsparteien auf deren Verlangen anzuhören. Sie kann Sachverständige 
hören sowie Auskünfte einholen. Auskunftsersuchen haben die Tarifvertragsparteien unverzüglich nachzukommen.  

3. Durch einstimmigen Beschluss kann die Schlichtungskommission ihre Beratungen aussetzen, um den 
Tarifvertragsparteien Gelegenheit zu neuen Tarifverhandlungen zu geben. Während dieser Zeit ruht das 
Schlichtungsverfahren. Das gleiche gilt, wenn die Tarifvertragsparteien vor schriftlicher Mitteilung der 
Einigungsempfehlung (§ 6) die Tarifverhandlungen wieder aufnehmen. 

Der Ablauf der Fristen des Schlichtungsverfahrens ist während des Ruhens gehemmt. 

Die Schlichtungskommission hat ihre Beratungen unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald eine Tarifvertragspartei 
dies verlangt. 

4. Die Beratungen der Schlichtungskommission, einschließlich der Anhörung der Tarifvertragsparteien und von 
Sachverständigen, sind nicht öffentlich. Die Information der Tarifvertragsparteien durch ihre Vertreter in der 
Schlichtungskommission wird dadurch nicht berührt. 

5. Im Übrigen regelt die Schlichtungskommission ihre Verfahren selbst. 

 

§ 6 Beratungsergebnis 

1. Spätestens sechs Werktage nach ihrem erstmaligen Zusammentreten hat die Schlichtungskommission eine 
Einigungsempfehlung an die Tarifvertragsparteien zu beschließen. Durch einstimmigen Beschluss kann die 
Kommission die Frist um bis zu sechs Werktage verlängern. 

2. Die Schlichtungskommission hat ihre Beratungen mit dem Ziel einer einstimmigen Empfehlung zu führen. Kommt 
keine Einstimmigkeit zustande, entscheidet die einfache Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder. 

Stimmenthaltungen sind nicht zulässig. 
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3. Die Einigungsempfehlung ist vor der Abstimmung schriftlich abzufassen und nach Zustimmung der 
Schlichtungskommission vom Vorsitzenden zu unterzeichnen und den Tarifvertragsparteien spätestens innerhalb 
zweier Werktage nach dem Tage der Beschlussfassung schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 7 Erklärung der Tarifvertragsparteien zur Einigungsempfehlung der Schlichtungskommission und weiteres 
Verfahren 

1. Die Tarifvertragsparteien sind verpflichtet, innerhalb von fünf Werktagen nach der schriftlichen Mitteilung zu erklären, 
ob sie die Einigungsempfehlung der Schlichtungskommission annehmen oder nicht. 

2. Erklären die Tarifvertragsparteien die Annahme der Einigungsempfehlung der Schlichtungskommission, dann ist der 
Tarifkonflikt beendet. Die Annahmeerklärung kann nicht an eine Bedingung geknüpft werden. 

3. Von Beginn des auf die Einleitung des Schlichtungsverfahrens folgenden Kalendertages an besteht Friedenspflicht. 
 

§ 8 Inkrafttreten, Laufzeit 

1. Diese Vereinbarung tritt am 01.Januar 2005 in Kraft. 

2. Diese Vereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende, frühestens zum 31. Dezember 2009, 
schriftlich gekündigt werden. 

3. Schlichtungsverfahren, die bei Außerkrafttreten dieser Vereinbarung anhängig sind, werden nach dieser Vereinbarung 
zu Ende geführt. 

 
 


